
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
Bis zum 31.12.2006 können sich Kommunen und Landkreise am Interessenbekundungsverfah-
ren  zu den Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus beteiligen. Aufgabe ist es, einen 
lokalen Aktionsplan zu entwickeln, der mit maximal 100.000 €/a gefördert werden kann. Die 
Förderzeitraum ist auf drei Jahre begrenzt. 
 

1. Sind der Stadtverwaltung Cottbus die Bundesprogramme bekannt? 
2. Hat sich bzw. wird sich die Stadt Cottbus am Interessenbekundungsverfahren beteili-

gen? 
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Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2006 
 

- Interessenbekundung Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus – 
 


